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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung 

283 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aus-

weisung des Gebietes „Alte Fahrt“ Städte 

Ibbenbüren und Hörstel, Kreis Steinfurt, im 

Regierungsbezirk Münster, als Naturschutz-

gebiet 

Präambel  

Diese Verordnung umfasst das Naturschutzgebiet „Alte 

Fahrt“. Das 25,56 ha große Gebiet liegt an der Gemein-
degrenze zwischen Ibbenbüren und Hörstel. Natur-
räumlich ist es der Plantlünner Sandebene zuzuordnen. Es 
umfasst im Wesentlichen den alten Kanalabschnitt des 
Mittellandkanals von km 1,380 bis km 3,090, der sich in-
folge der im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses 
vom 24.07.1990 durchgeführten Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen zu einem Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen mit einer hohen ökologischen Wertigkeit ent-
wickelt hat. Darüber hinaus sind die angrenzenden Kom-
pensationsflächen sowie schutzwürdige Wald- und Suk-
zessionsflächen mit in die Gebietskulisse einbezogen.  

Im Gebiet befinden sich zahlreiche gefährdete Tier- und 
Pflanzenarten.  

Wichtige Ziele der Schutzgebietsausweisung sind die 
Entwicklung der Wasserflächen und angrenzender Stau-
denfluren als Lebensraum für Amphibien, Libellen und 
Schmetterlinge sowie die Entwicklung naturnaher Wald-
bestände. Die Schutzausweisung soll darüber hinaus der 
Sicherung und Verbesserung von Biotopverbund-
funktionen in einer durch anthropogene Nutzung ge-
prägten Landschaft dienen. 

Mit dieser Verordnung werden die Vorgaben des Re-
gionalplanes, Teilabschnitt Münsterland, mit der geplan-
ten Darstellung eines „Bereiches für den Schutz der Na-
tur“ konkretisiert und erfüllt. 
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Rechtsgrundlagen 

Aufgrund  

- des § 42 a Abs. 1 und 3 des Gesetzes zur Sicherung des 
Naturhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft 
(Landschaftsgesetz - LG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21.07.2000 (GV. NRW. S. 568), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.03.2010 
(GV. NRW. S. 183 ff.) in Verbindung mit § 23 des Ge-
setzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes-

naturschutzgesetz – BNatSchG) in der Fassung vom 
29.07.2009 (BGBl S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 5 
des Gesetzes vom 06.02.2012 (BGBl. I 2012, S. 148),  

- der §§ 12, 25 und 27 des Gesetzes über Aufbau und Be-
fugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehörden-

gesetz – OBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13.05.1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 9 des Gesetzes vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 765),  

- des § 20 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG-NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 07.12.1994 (GV. 
NW. 1995 S. 2, ber. 1997 S. 56), zuletzt geändert durch 
Artikel IV des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 
876),  

wird – hinsichtlich der Regelungen der Ausübung der 
Jagd im Einvernehmen mit der Oberen Jagdbehörde des 
Landes NRW – verordnet: 

 

§ 1 

Schutzgebiet 

(1) Das Naturschutzgebiet „Alte Fahrt“ ist 25,56 ha groß 

und liegt im Kreis Steinfurt im Gebiet der Städte Ibben-
büren und Hörstel, Gemarkungen Ibbenbüren und Hör-
stel. 

Die Lage des Gebietes ist in der Karte 
- im Maßstab 1 : 25.000 (Anlage I, Übersichtskarte)  

und die genaue Abgrenzung des Gebietes in der Karte 
- im Maßstab 1 : 5.000 (Anlage II, Detailkarte) 

dargestellt. 

Das Naturschutzgebiet umfasst folgende Flurstücke: 

Gemarkung Ibbenbüren 

Flur 11 Flurstücke 128, 244, 250, 257, 258, 259, 261, 
 637, 640 tlw. 

Gemarkung Hörstel 

Flur 11 Flurstücke 11, 34, 35 tlw., 37 tlw., 108, 112, 
 113 

Flur 14 Flurstücke 158, 160 - 162, 164, 165, 166 tlw., 
 167, 169 tlw., 172 tlw. 

Die Anlagen I und II sind Bestandteile dieser Verord-
nung.  

Die als Anlage II bezeichnete Karte im Maßstab 1 : 5 000 
kann aus drucktechnischen Gründen an dieser Stelle nicht 
veröffentlich werden. Sie wird im Wege der Ersatzver-
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öffentlichung durch die Möglichkeit der Einsichtnahme 
bekannt gemacht. 

(2) Diese Verordnung mit Anlagen kann während der 
Dienststunden bei folgenden Behörden eingesehen wer-
den:  

a) Bezirksregierung Münster 
    - Höhere Landschaftsbehörde - 
    Dienstgebäude Overberg-Haus 
    Albrecht-Thaer-Str. 9 
    48147 Münster 
 
b) Landrat des Kreises Steinfurt 
    - Untere Landschaftsbehörde - 
    Dienstgebäude Tecklenburg 
    Landrat-Schultz-Straße 1 
    49545 Tecklenburg 
 
c) Bürgermeister der Stadt Ibbenbüren 
    Alte Münsterstraße 16 
    49477 Ibbenbüren 
 
d) Bürgermeister der Stadt Hörstel 
    Kalixtusstr. 6  
    48477 Hörstel. 

 

§ 2 

Schutzzweck und Schutzziel 

(1) Das in § 1 näher bezeichnete Gebiet wird als Na-
turschutzgebiet gemäß § 23 BNatSchG ausgewiesen. 

(2) Die Unterschutzstellung erfolgt  

a) zur Erhaltung, Förderung und Wiederherstellung von 
Lebensgemeinschaften oder Biotopen wildlebender Tier- 
und Pflanzenarten; insbesondere zur Erhaltung und Ent-
wicklung von seltenen und gefährdeten Pflanzengesell-
schaft des offenen Wassers, typischer Verlandungskom-
plexe, nährstoffarmer Trockenstandorte, Sukzessions-
flächen und Gebüsche, sowie naturnaher Waldbestände 
mit ihren daran angepassten Tier- und Pflanzenarten; 

b) zur Erhaltung und Entwicklung der entstandenen 
Stillgewässer; 

c) zum Erhalt und zur Sicherung der natürlichen Ge-
ländemorphologie einschließlich der gebietstypischen 
Bodenstrukturen und zur Sicherung des natürlichen 
Grund- und Bodenwasserhaushalts; 

d) zur Erhaltung der schutzwürdigen Böden: Böden mit 
einem sehr hohen Biotopentwicklungspotential (z. B. 
Niedermoor, Moorgley); 

e) wegen der Bedeutung des Gebietes als Refugium für 
wildlebende Tiere und Pflanzen und Teil eines Biotop-
verbundkomplexes in einer durch anthropogene Nutzung-
en geprägten Umgebung; 

f) aus naturwissenschaftlichen, natur- und landes-
kundlichen sowie natur- und erdgeschichtlichen Gründen 
und wegen der biogeographischen Bedeutung; 

g) wegen der Seltenheit und besonderen Eigenart des 
Gebietes, insbesondere wegen der hohen Strukturvielfalt 
und des daraus resultierenden, kleinteilig ausgeprägten 
Standortmosaiks;  

h) zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Abwehr 
schädlicher Einwirkungen und negativer Veränderungen 
ökologischer Zusammenhänge. 

(3) Die über die Verordnungsdauer hinausgehende, lang-
fristige Zielsetzung für das Gebiet umfasst insbesondere 
die Sicherung und den Erhalt der permanent Wasser 
führenden, ungenutzten Stillgewässer inklusive der Ver-
landungsstadien und ihre Entwicklung als Lebensraum 
für Amphibien, für Schmetterlinge und für Libellen sowie 
die Entwicklung von Waldlebensgemeinschaften. Zur 
Sicherung eines naturraum- und standorttypischen 
Wasser- und Nährstoffhaushaltes sind Grundwasserab-
senkung und Eutrophierung zu vermeiden. 

 

§ 3 

Allgemeine Verbotsregelungen 

(1) Nach § 23 Abs. 2 BNatSchG sind in dem Natur-
schutzgebiet alle Handlungen insbesondere nach Maßga-
be der folgenden Bestimmungen dieser Verordnung ver-
boten, die zu einer nachhaltigen Störung oder zu einer 
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Na-
turschutzgebietes oder seiner Bestandteile führen können 
(Verschlechterungsverbot). Gleiches gilt für Handlungen 
außerhalb des Naturschutzgebietes, die sich auf das Na-
turschutzgebiet entsprechend auswirken können. 

(2) In dem geschützten Gebiet ist es insbesondere ver-
boten: 

1. Bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder deren 
Nutzung zu ändern, auch wenn dafür keine Plan-
feststellung, Genehmigung oder Anzeige erforderlich ist; 

Begriffsbestimmung: 

Bauliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind die in 
§ 2 Abs. 1 Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NRW. 2000 S. 
256) geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. 
S. 272) in der jeweils geltenden Fassung definierten An-
lagen; hierzu zählen z.B. Lager-, Abstell- und Ausstell-
ungsplätze, Jagdkanzeln und Stege sowie öffentliche und 
private Verkehrsanlagen, Straßen, Wege und Plätze ein-
schließlich deren Nebenanlagen; 

Unberührt bleibt die Wiederherstellung oder der Ersatz 
bestehender Ansitzleitern in der Zeit vom 15.07. bis 
01.03.. 

Ausnahmen: 

a) Für die Errichtung von Viehhütten, Ansitzleitern, off-
enen Hochsitzen und Jagdkanzeln (einschließlich mobiler 
Jagdkanzeln) erteilt die Untere Landschaftsbehörde auf 
Antrag eine Ausnahmegenehmigung, soweit diese nach 
Standort und Gestaltung dem Schutzzweck und Schutz-
ziel nicht entgegenstehen.  

b) Für die Erweiterung der vorhandenen Abwasseran-
lagen der RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH erteilt die 
Untere Landschaftsbehörde auf Antrag eine Ausnahme-
genehmigung soweit eine Erweiterung außerhalb der Na-
turschutzgebietskulisse nicht möglich ist und Schutz-
zweck und Schutzziel nicht entgegenstehen. 

2. Leitungen aller Art einschließlich ober- und unter-
irdischer Ver- und Entsorgungseinrichtungen und Fern-
meldeeinrichtungen anzulegen, zu ändern oder zu unter-
halten; 
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Ausnahme: 

Die Unterhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen 
einschließlich Fernmeldeeinrichtungen sowie die Neuan-
lage oder Änderung auf öffentlichen Verkehrswegen und 
der Ersatz vorhandener, genehmigter Anlagen in der vor-
handenen Trasse sind außerhalb der vom 15.03. bis 
15.06. währenden Brutzeit ausgenommen, sofern die 
Maßnahme der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises 
Steinfurt vorher angezeigt wird und diese nicht binnen 
eines Monats hiergegen Bedenken erhebt. 

3. Zäune und andere Einfriedungen anzulegen oder zu 
ändern; 

Unberührt bleibt die Errichtung ortsüblicher Weide- so-
wie Forstkulturzäune; 

4. Werbeanlagen, Werbemittel, Schilder, Beschriftungen 
oder Beleuchtungen zu errichten, anzubringen oder zu 
verändern; 

Unberührt bleibt die Erneuerung bestehender Hinweis-
tafeln in bestehender Art und Größe, die Errichtung oder 
das Anbringen behördlich genehmigter Schilder oder Be-
schriftungen soweit sie ausschließlich auf den Schutz-
zweck des Gebietes hinweisen oder als Orts- und Ver-
kehrshinweise, Wegmarkierungen oder Warntafeln die-
nen; 

5. Buden, Verkaufsstände, Verkaufswagen, Warenauto-
maten, Zelte oder ähnliche, dem zeitweiligen Aufenthalt 
von Menschen oder Sachen dienende Anlagen aufzu-
stellen; Kraftfahrzeuge, Wohnwagen, Wohnmobile oder 
Wohncontainer abzustellen oder Stellplätze für sie 
anzulegen; 

6. Camping-, Zelt-, Picknick- oder Lagerplätze anzu-
legen, zu lagern, zu grillen, zu zelten oder Feuer zu 
machen; 

7. Anlagen für den Motor-, Wasser-, Schieß-, Luft- oder 
Modellflugsport zu errichten; 

8. Motor-, Wasser-, Eis-, Schieß-, Luft-, und Modellsport 
auszuüben und Modellfahrzeuge jeglicher Art zu be-
treiben; 

9. Gewässer (einschließlich Fischteiche) neu anzulegen, 
fließende oder stehende Gewässer einschließlich ihrer 
Ufer zu verändern, zu beseitigen, in eine intensivere 
Nutzung zu überführen oder hinsichtlich ihrer sonstigen 
Eigenschaften nachteilig zu verändern;  

10. Maßnahmen zur Unterhaltung der Gewässer, die nicht 
in den jährlich zu erstellenden Unterhaltungsplänen 
enthalten sind, ohne Benehmen mit der Unteren Land-
schaftsbehörde durchzuführen; 

11. Gewässer zu düngen, zu kalken oder mechanische, 
physikalische, chemische und biologische Veränderungen 
durchzuführen, die die Beschaffenheit bzw. die Ökologie 
der Gewässer beeinträchtigen können; 

12. Entwässerungs- und andere, den Wasserhaushalt des 
Gebietes verändernde Maßnahmen vorzunehmen sowie 
den Grundwasserstand abzusenken (z.B. durch Neuan-
lage von Gräben oder Dränagen); 

13. Gewässer mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, in 
ihnen zu baden oder ihre Eisflächen zu betreten bzw. zu 
befahren; 

14. Gewässer fischereilich nutzen; 

15. Straßen, Wege und Plätze einschließlich ihrer Neben-
anlagen anzulegen, zu verändern, zu unterhalten oder in 
eine höhere Ausbaustufe zu überführen; 

Ausnahme: 

Die Unterhaltung bestehender Straßen und Wege mit 
standortangepasstem Material durch den Straßenbaulast-
träger außerhalb der vom 15.03. bis 15.06. währenden 
Brutzeit ist erlaubt, sofern die Maßnahme der Unteren 
Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt vorher ange-
zeigt wird und diese nicht binnen eines Monats hiergegen 
Bedenken erhebt; 

16. die Flächen außerhalb befestigter oder besonders ge-
kennzeichneter Straßen, Wege, Park- und Stellplätze zu 
betreten, zu befahren (dies gilt auch für das Befahren mit 
Fahrrädern und Kutschen), auf ihnen zu reiten sowie 
Fahrzeuge außerhalb der besonders gekennzeichneten 
Park- und Stellplätze abzustellen; 

Unberührt bleiben: 

a) das Betreten und Befahren im Rahmen der ordnungs-
gemäßen Forstwirtschaft, die Unterhaltung der Flächen 
inklusive der Stillgewässer sowie das Betreten und 
Befahren im Rahmen der Gewässerunterhaltung, 

b) das Betreten durch den Eigentümer oder Nutzungs-
berechtigten, 

c) das Betreten im Rahmen der ordnungsgemäßen Aus-
übung der Jagd sowie das Befahren zur Versorgung des 
kranken oder verletzten Wildes gemäß § 22 a Abs. 1 
Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 
2849) in der jeweils gültigen Fassung und zur Bergung 
des erlegten Wildes sowie das Befahren zur Errichtung, 
Unterhaltung und Beseitigung von Ansitzleitern, offenen 
Hochsitzen und Jagdkanzeln in der Zeit vom 15.07. - 
01.03.; 

d) das Betreten und Befahren zur Durchführung be-
hördlicher Überwachungsaufgaben und Unterhaltungs-
maßnahmen. 

Hinweis: 

Als befestigt sind alle Wege anzusehen, die durch die Ein-

bringung von Wegebaumaterialien (z.B. Asphalt, Pfla-

ster, Schotter) durchgehend hergerichtet sind. 

17. Hunde unangeleint laufen zu lassen sowie 
Hundesportübungen, -ausbildungen und -prüfungen 
durchzuführen; 

Unberührt bleiben der Einsatz von Hütehunden im Rah-
men der Schäferei sowie der Einsatz von Jagdhunden im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd, je-
doch nicht für die Ausbildung von Jagdhunden. 

18. Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Sonderkul-
turen, wie z. B. Weihnachtsbaum-, Schmuckreisigkul-
turen, Kurzumtriebsplantagen oder Baumschulen anzu-
legen; 

19. Wiederaufforstungen bestehender Waldflächen und 
Nachpflanzungen von Gehölzen und Hecken mit nicht 
zur potentiell natürlichen Vegetation gehörenden Pflan-
zen vorzunehmen sowie Pflanzmaterial ungeeigneter 
Herkünfte zu verwenden; 

20. die chemische Behandlung von Holz oder anderen 
Materialien im Schutzgebiet vorzunehmen; 
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21. wildlebende Tiere zu füttern, ihnen nachzustellen, sie 
mutwillig zu beunruhigen, zu fangen, zu verletzen oder 
zu töten; ihre Entwicklungsformen sowie ihre Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören und diese Tiere 
durch Lärmen, Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder 
ähnliche Handlungen zu stören;  

Unberührt bleiben die ordnungsgemäße Forstwirtschaft 
und die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Fisch-
erei, soweit dies nicht nach den §§ 4 und 5 dieser Verord-
nung eingeschränkt oder verboten ist. 

22. Bäume und wild wachsende Pflanzen oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder 
ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (dazu 
gehört auch das Sammeln von Beeren oder Pilzen); 

Unberührt bleibt die ordnungsgemäße Forstwirtschaft so-
weit diese nicht nach den § 4 dieser Verordnung einge-
schränkt oder verboten ist. 

23. Tiere, Bäume, Sträucher oder sonstige Pflanzen oder 
entwicklungsfähige Pflanzenteile einzubringen, anzu-
siedeln bzw. auszusetzen; 

Unberührt bleiben  

a) die ordnungsgemäße Forstwirtschaft und die ordnungs-
gemäße Ausübung der Jagd, soweit dies nicht nach § 4 
und 5 dieser Verordnung eingeschränkt oder verboten ist; 

b) die ordnungsgemäße Ausübung der Imkerei, sofern die 
Standorte für das Aufstellen von Bienenhäusern oder Bie-
nenvölkern in mobilen Anlagen mit der Unteren Land-
schaftsbehörde abgestimmt sind. 

24. Aufschüttungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-
schachtungen sowie andere die Bodengestalt verändern-
de Maßnahmen durchzuführen und Boden- oder Ge-
steinsmaterial zu entnehmen, zu gewinnen oder aus dem 
Gebiet zu entfernen; 

25. Pflanzenschutzmittel (inklusive Schädlingsbekämpf-
ungsmittel und Bodenbehandlungsmittel) oder sonstige 
Biozide, Düngemittel oder Abfallstoffe aller Art (ein-
schließlich Grün- und Gartenabfällen), Boden, Bauschutt, 
Altmaterial sowie andere landschaftsfremde flüssige oder 
feste Stoffe oder landschaftsfremde Gegenstände, die ge-
eignet sind das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt 
zu beeinträchtigen oder zu gefährden, kurzfristig oder auf 
Dauer zu lagern, auf- bzw. einzubringen, in Gewässer 
oder in das Grundwasser einzuleiten oder sich ihrer in an-
derer Weise zu entledigen; 

26. die bislang land- und forstwirtschaftlich nicht ge-
nutzten Flächen in jeglicher Art und Weise zu be-
wirtschaften. 

§ 4 

Waldbauliche Regelungen 

(1) Gebote 

Der im Gebiet vorhandene Flächenanteil der naturraum-
typischen Waldgesellschaften, die der potentiellen natür-
lichen Vegetation entsprechen, ist zu erhalten und lang-
fristig zu erhöhen. Im Rahmen der Forstwirtschaft sollen 
daher nur Baumarten der natürlichen Waldgesellschaften 
Verwendung finden. Dabei ist der Naturverjüngung unter 
Einbeziehung der natürlichen Sukzession Vorrang ein-
zuräumen. Sofern Schutzzweck und Schutzziel gemäß § 2 
dieser Verordnung mittels Naturverjüngung und natür-

licher Sukzession nicht zu erreichen sind, ist die Durch-
führung weiterer Maßnahmen im Rahmen der natur-
gemäßen Waldwirtschaft möglich. 

(2) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es 
verboten: 

a) im gesamten Naturschutzgebiet 

1. den Laubbaumanteil zu verringern;  

2. Bäume mit Horsten, Höhlenbäume oder stehendes Tot-
holz zu fällen oder auf andere Weise zu entfernen. 

unberührt bleiben Maßnahmen der Verkehrssicherung; 

3. Wiederaufforstungen mit nicht der natürlichen Wald-
gesellschaft angehörenden Baumarten sowie Pflanzma-
terial aus nicht geeigneten Herkunftsgebieten in Biotopen 
nach § 30 BNatSchG vorzunehmen; 

4. Waldflächen mit Motorfahrzeugen außerhalb der We-
ge, Rückewege und Rückegassen zu befahren; 

5. Forstwirtschaftswege und Holzlagerplätze neu anzu-
legen; 

6. Nutzholz, Schlagabraum und Reisig in oder am Rande 
von gesetzlich geschützten Biotopen abzulagern; 

7. Pflanzenschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmittel 
aller Art anzuwenden oder zu lagern oder Düngemittel 
auszubringen sowie die chemische Behandlung von Holz 
im Schutzgebiet vorzunehmen; 

Unberührt bleibt die Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln in Kalamitätsfällen; 

8. Kahlhiebe vorzunehmen. 

Begriffsbestimmung: 

Als Kahlhiebe im Sinne dieses Verbotes gelten alle inner-
halb von drei Jahren durchgeführten flächenhaften 
Nutzungen auf mehr als 0,3 ha zusammenhängender 
Waldfläche eines Waldbesitzers, die den Bestockungs-
grad unter 0,3 absenken. 

Unberührt bleiben Maßnahmen zur Biotopverbesserung. 

 

§ 5 

Jagdliche Regelungen 

(1) Über die Bestimmungen des § 3 Abs. 2 hinaus ist es 
verboten: 

1. Wildfütterungsanlagen, Wildäsungsflächen, Wildäcker 
oder Wildfütterungsplätze einschließlich Kirrungen an-
zulegen sowie vorhandene Wildäsungsflächen oder Wild-
äcker zu düngen oder mit Pflanzenschutzmitteln (inklu-
sive Schädlingsbekämpfungsmitteln und Bodenbe-
handlungsmitteln) oder sonstigen Bioziden zu behandeln; 

2. Wildfütterungen - auch in Notzeiten - Brachflächen, 
innerhalb von gesetzlich geschützten Biotopen, in sowie 
an Gewässern vorzunehmen; 

3. jagdbare Tiere auszusetzen; 

4. die Fallenjagd auszuüben und „Kunstbauten“ (z. B. zur 

Fuchsbejagung) anzulegen. 

Ausnahme:  

Die Untere Landschaftsbehörde erteilt auf Antrag für das 
Aufstellen von Lebendfallen eine Ausnahme, sofern 
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Standort und Anzahl sowie der Zeitpunkt dem Schutz-
zweck und Schutzziel nicht entgegenstehen.  

 

§ 6 

Nicht betroffene Tätigkeiten 

Unberührt von den Verboten dieser Verordnung bleiben:  

1. von der Unteren Landschaftsbehörde angeordnete, ge-
nehmigte oder selbst durchgeführte Pflege-, Entwick-
lungs- und Sicherungsmaßnahmen; 

2. die zur Abwendung von Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung oder zur Beseitigung eines Not-
standes erforderlichen Maßnahmen. Der Träger der Maß-
nahmen hat die Untere Landschaftsbehörde unverzüglich 
zu unterrichten; 

3. sonstige bei Inkrafttreten dieser Verordnung recht-
mäßig ausgeübte Nutzungen und Befugnisse, die War-
tung und Unterhaltung sowie der notwendige Ersatz 
bestehender Anlagen, einschließlich Verkehrsanlagen, 
Wege und Plätze und Gewässer, sofern diese Verordnung 
keine andere Regelung enthält (für die Wartung und 
Unterhaltung von Versorgungsleitungen, Straßen und 
Wege siehe insbesondere § 3 Abs. 2 Nr. 2 und 15 dieser 
VO);  

4. die Vornahme gesetzlich vorgeschriebener Maßnah-
men. Zeitpunkt und Umfang dieser Maßnahmen sind mit 
der Unteren Landschaftsbehörde abzustimmen; 

5. die ordnungsgemäße Ausübung der Forstwirtschaft 
und der Imkerei in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang unter Beachtung der Regelungen der §§ 3 und 4; 

6. die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Maß-
nahmen des Jagdschutzes gemäß § 23 BJagdG i.V.m. § 
25 Abs. 1 LJG-NRW und unter Beachtung der Regel-
ungen in den §§ 3 und 5; 

7. die Durchführung von Exkursionen sowie wissen-
schaftlichen, bodenkundlichen, geologischen und ökolo-
gischen Untersuchungen nach vorheriger Abstimmung 
mit der Unteren Landschaftsbehörde; 

Hinweis: 

Diese Unberührtheit ersetzt nicht die erforderliche In-

formation und das evtl. notwendige Einverständnis des 

Flächeneigentümers. Die Rechte des Eigentümers werden 

durch diese Regelung nicht berührt. 

 

§ 7 

Befreiungen 

(1) Von den Verboten dieser Verordnung kann die Untere 
Landschaftsbehörde nach § 67 BNatSchG auf Antrag 
Befreiung erteilen, wenn 

a) dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen In-
teresses, einschließlich solcher sozialer und wirtschaft-
licher Art, notwendig ist  

oder  

b) die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu 
einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Ab-
weichung mit den Belangen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu vereinbaren ist.  

(2) Die Befreiung kann mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden. § 15 Abs. 1 bis 4 und 6 sowie § 17 Abs. 5 
und 7 BNatSchG finden auch dann Anwendung wenn 
kein Eingriff in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 
BNatSchG vorliegt.  

Im Falle des § 15 Abs. 6 BNatSchG gilt § 5 LG ent-
sprechend. 

§ 8 

Gesetzlich geschützte Biotope 

Strengere Regelungen der §§ 30 BNatSchG und 62 LG 
über die gesetzlich geschützten Biotope bleiben von den 
Bestimmungen dieser Verordnung unberührt. 

 

§ 9 

Bußgeld- und Strafvorschriften 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 70 Abs. 1 LG han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Verbote 
dieser Verordnung verstößt. 

(2) Nach § 71 Abs. 1 LG können Ordnungswidrigkeiten 
mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EUR geahndet wer-
den. 

Unabhängig von den Regelungen des Landschaftsgesetz-
es finden die Regelungen der §§ 69 und 71 BNatSchG 
sowie des § 329 Abs. 3-6 Strafgesetzbuch (StGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13.11.1998 (BGBl. I 
S. 3322), in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. 

 

§ 10 

Verfahrens- und Formvorschriften 

Gemäß § 42 a Abs. 4 Satz 2 wird auf § 42 a Abs. 4 Satz 1 
LG hingewiesen: 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landschaftsgesetzes und des Ordnungsbehördenge-
setzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines 
Jahres nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, 
es sei denn, 

a) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet 
worden oder  

b) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Bezirksregierung Münster - Höhere Landschaftsbehörde - 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er-
gibt. 

§ 11 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer 
Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster in Kraft.  
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